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Anhang 2 – Ausbildungsrichtungen 
 
Am Gymnasium Neubiberg werden der naturwissenschaftlich-technische (NTG) und 
der sprachliche Schulzweig (SG) angeboten: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
NTG – Naturwissenschaftlich-technischer Zweig 
SG – Sprachlicher Zweig 
Ch – Chemie 
E – Englisch 
F – Französisch 
Inf – Informatik 
Ph – Physik 
Sp – Spanisch 
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Anhang 3 – Schülerunfallversicherung 
 

Elterninformation zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung sowie 
zur Garderobe- und Fahrradversicherung 

 
Liebe Eltern, 
 
wir wollen Sie mit diesem Schreiben kurz über die wichtigsten Bestimmungen zur 
gesetzlichen Schülerunfallversicherung (GUV) sowie zur Garderobe- und 
Fahrradversicherung informieren. 
 

(1) Die gesetzliche Schülerunfallversicherung 

Ihr Sohn/Ihre Tochter ist bei allen schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulweg 
gesetzlich gegen Unfälle versichert. Die Versicherung ist für Sie beitragsfrei. 
 
Versicherungsschutz besteht z. B. für Unfälle von Schülern 

 während des Unterrichts einschließlich der Pausen, 
 bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen (z. B. Wandertag, Exkursionen der 

Klasse), 

 auf dem üblichen Schulweg und auf dem Weg zu sonstigen Schulveranstaltungen, 
 in schulischen Arbeitsgruppen im Haus (z. B. schulischerseits organisierte 

Hausaufgabenbetreuung), Tutorenveranstaltungen. 
 

Die Versicherung tritt nur für im Rahmen einer versicherten Tätigkeit erlittene Körper- und 
Gesundheitsschäden ein. Eigenes Verschulden des Schülers bzw. Fremdverschulden durch 
Schulbedienstete ist dabei ohne Belang. Schmerzensgeld und Ersatz von Sachschäden sind 
jedoch aufgrund der Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII ausgeschlossen. 
 
Nicht versichert sind private, nicht im organisatorischen Zuständigkeitsbereich der Schule 
liegende Tätigkeiten wie z. B. die Anfertigung von Hausaufgaben oder der 
Nachhilfeunterricht. 
 
Falls ein Schulunfall eintritt und eine ärztliche Behandlung in Anspruch genommen wird, 
bitten wir Sie auf Folgendes zu achten: 
 

 Teilen Sie dem Arzt unbedingt mit, dass es sich um einen Schulunfall handelt! 
Er hat dann direkt mit dem Versicherungsträger (Bayerischer Gemeindeunfall-
versicherungsverband, 80791 München, Tel. 089/36093-0) abzurechnen. 

 Geben Sie keine Krankenversicherungskarte ab! 
 Akzeptieren Sie keine Privatrechnungen, es sei denn, Sie sind bereit, die 

Mehrkosten selbst zu zahlen! 
 Benachrichtigen Sie umgehend (!) das Sekretariat der Schule! Hier sind auch die 

Vordrucke für die Unfallanzeige erhältlich, die bis zum vollendeten 15. Lebensjahr von 
einem Erziehungsberechtigten des bzw. der Verunglückten unterschrieben werden 
müssen. Soweit Unklarheit darüber besteht, ob und in welchem Umfang die gesetzliche 
Schülerunfallversicherung in Anspruch genommen werden kann, bitten wir in Ihrem 
Interesse um entsprechende Informationen zur Überprüfung des Sachverhaltes. 

 
Natürlich ist es besser, dafür zu sorgen, dass Unfälle gar nicht erst passieren. Deshalb 
räumen wir der Unfallverhütung einen besonders hohen Stellenwert ein. 
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Sie können dabei mitwirken: 

 Wenden Sie sich an die Schulleitung – am besten über den Elternbeirat - , wenn Sie 
Wünsche und Anregungen zur Verbesserung der Sicherheit in der Schule haben! 

 Wenden Sie sich an den „örtlichen Verkehrssicherheitsbeauftragten“ Ihres 
Landkreises bzw. Ihrer Stadt oder Ihrer Polizeidirektion! Er ist verpflichtet, Ihnen bei 
Schulwegproblemen unbürokratisch zu helfen und Sie zu beraten. 

 Erziehen Sie Ihr Kind zu sicherem Verhalten! Es soll lernen, Gefahren zu 
erkennen, zu meiden und zu bewältigen! 

 

(2) Die Garderobe- und Fahrradversicherung 

Diese Versicherung wurde durch unseren Sachaufwandsträger für Schüler unseres 
Gymnasiums bei der Bayerischen Versicherungskammer abgeschlossen. Dabei besteht 
Versicherungsschutz während aller schulischen Veranstaltungen (im Sinne der gesetzlichen 
Schülerunfallversicherung) u. a. für Schäden, die innerhalb des Schulgrundstücks durch 
Dritte verursacht werden an 

 Kleidungsstücken, Schulmappen und sonstige, berechtigterweise verwendete Lernmittel; 
Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass Kleidung oder Schultaschen in den 
Unterrichtsräumen oder an sonstigen von der Schulleitung bestimmten Abstellplätzen 
aufbewahrt werden (vgl. dazu Hausordnung des Gymnasiums Neubiberg !). 

 Fahrkarten und Uhren. 
 Brillen, die der Verbesserung der Sehschärfe dienen, bei "bestimmungsgemäßem 

Gebrauch" während des Unterrichts. Leistungen der Krankenkassen und der gesetzlichen 
Schülerunfallversicherung sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

 
Für Fahrräder, auch mit Hilfsmotor, Mopeds und nicht zulassungspflichtige Kleinkrafträder 
besteht Versicherungsschutz nur im Falle der Totalentwendung. 
 

Beachten Sie bitte, dass bei Eintritt des Versicherungsfalls für Fahrräder maximal € 150,-, für 

Brillen, Uhren, Schülerfahrkarten bis zu € 50,-, für Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor 

bis zu € 250,- und für Kleidungsstücke, Schulmappen und sonstiges bis zu € 150 €,- erstattet 

werden. 
 
Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgrundstücks ist Versicherungs-schutz 
nur gegeben, wenn die versicherten Gegenstände an einem vom Lehrpersonal bestimmten 
Ort abgelegt bzw. abgestellt und entsprechend den jeweiligen Umständen in ausreichendem 
Maße beaufsichtigt werden. 
 
Schadenfälle werden über die Schule gemeldet. Formblätter sind im Sekretariat erhältlich! 
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie die genauen Bedingungen für den 
Versicherungsschutz sowie Versicherungsumfang wissen wollen oder Fragen zu bestimmten 
Punkten haben. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine möglichst schadenfreie Schulzeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Beer, OStD 
Schulleiter 
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Anhang 4 – Ordnung, Sauberkeit und Verhalten im 
Schulhaus und auf dem Schulgelände 
 
Unsere Schule wird Tag für Tag von weit mehr als 1400 Schülerinnen und Schülern 
besucht. Für ein reibungsloses Miteinander und eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
muss jeder Einsicht und guten Willen zeigen und sich an allgemein anerkannte 
Spielregeln halten. 
 
Unsere „Sauberkeitswoche“ vom 09. bis 13. März 2009 setzte hier besondere und 
von Vielen ausdrücklich begrüsste Akzente. Mit dieser Aktion wurde allen Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft die Verantwortung für den anderen und für das anvertraute 
Gut bewusst gemacht und versucht, letztendlich einen Bewusstseinswandel im Sinne 
eines solidarischen Handelns bei allen Mitgliedern unserer Schulfamilie anzustoßen 
sowie die angenehme und gewinnbringende Lernatmosphäre in einer sauberen und 
einladenden Lernumgebung zu verstärken. 
 
Ganz konkret bedeutet das, dass alle, die am Gymnasium Neubiberg direkt oder auch 
indirekt für eine Verschmutzung oder Unordnung sorgen bzw. diese nicht verhindern, 
ihre Verantwortung für das positive „Raumklima“ erkennen und jede Verunreinigung 
unterlassen. 
 
Wir bitten auch Sie, liebe Eltern, Ihren Kindern immer wieder klar zu machen, dass 
ein ordentliches Verhalten aller Schüler auf dem Schulgelände und im Schulhaus für 
ein gedeihliches und zufriedenes Miteinander aller Mitglieder der Schulfamilie 
unerlässlich ist. Insbesondere müssen die gegenseitige und respektvolle Rücksicht, 
die Achtung vor Personen und dem Eigentum Anderer sowie die pflegliche 
Behandlung aller Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände in der Schule oberste 
Priorität genießen. 
 
Jeder Schüler ist persönlich für die Sauberkeit und Ordnung im Haus und in 
den Außenanlagen sowie in seinem Klassenzimmer und den Fachräumen 
verantwortlich! 
 
Alle Schüler geben den jeweils unvermeidbaren Müll in die dafür vorgesehenen 
Abfallbehälter. Beim Stundenwechsel sorgen die Schüler insbesondere dafür, dass 
ggf. achtlos herumliegender Müll sachgerecht entsorgt wird und die nachfolgende 
Klasse einen sauberen Unterrichtsraum vorfindet. Analoges gilt selbstverständlich für 
die Gänge und die Aula sowie die Außenanlagen. 
 
Insbesondere soll im Teppichbodenbereich der Aula auf den Verzehr von Speisen 
verzichtet werden, um unansehnlichen und unhygienischen Verschmutzungen durch 
Speisereste möglichst entgegenzuwirken. 
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Anhang 4 - Krankmeldung-Vordrucke 
 
Am 1. Tag der Erkrankung vor 8:00 Uhr an die Schule faxen oder einsenden: 

Krankheitsanzeige  

Fax-Nr. 089/60 66 64-29 
 
 

Der Schüler/die Schülerin _________________________________ 
                       Name, Vorname 

        
       Klasse __________ 
        
       ist ab dem _______________ erkrankt und deshalb verhindert, 
       den Unterricht zu besuchen. 
 
       _____________________________, den _____________________ 

 
       ____________________________________ 
       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

 
Bei Wiedererscheinen mitbringen: 

Krankheitsbestätigung 

 
 

Der Schüler/die Schülerin _________________________________ 
                       Name, Vorname 

        
       Klasse __________ 
        
       war von _______________ bis _________________ erkrankt und 
       deshalb verhindert, den Unterricht zu besuchen. 
 
       _____________________________, den _____________________ 

 
       ____________________________________ 
       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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Anhang 5 – Raumplan 
Altbau Obergeschoß 

 
 
Altbau Erdgeschoß 

 
 
Altbau Untergeschoß 
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Neubau Obergeschoß 
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